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Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1997 §7;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1998/12/16 96/01/1251 1

Stammrechtssatz

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingri< von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre

des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingri< geeignet ist, die Unzumutbarkeit der

Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen.
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